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GEMEINDEINFO
   DIE GEMEINDE INFORMIERT

Ehrenamtsversicherung

Führen von Hunden

Die Marktgemeinde Thal hat für alle ehrenamtlich täti-

gen Thalerinnen und Thaler eine Haftp� icht- und Un-

fallversicherung abgeschlossen.

Diese Versicherung springt ein, wenn eine Person, die

ehrenamtlich für andere tätig wird, dabei Schaden er-

leidet oder einem anderen Schaden verursacht - also 

als Unfallversicherung für selbst erlittene Schäden und 

als Haftp� ichtversicherung für Schäden an anderen 

Personen oder Sachen.

Der Schutz gilt sowohl bei leichter als auch bei grober

Fahrlässigkeit.

Beispiele:

• Jemand führt regelmäßig für andere Hunde aus 

oder begleitet ältere oder körperlich eingeschränk-

te Menschen irgendwohin.

• Jemand ist für einen Verein ehrenamtlich tätig 

(eine Vereinsmitgliedschaft ist nicht notwendig).

Versichert sind alle Personen, die eine ehrenamtliche 

Tätigkeit in Thal ausüben. Dies schließt eine Tätigkeit 

gegen Bezahlung aus. Freundschafts- oder Nachbar-

schaftshilfe ist nicht versichert. Außerdem muss ein 

Haupt- oder Nebenwohnsitz in der Markgemeinde 

Thal vorliegen.

Wichtig: Es besteht Nachrangigkeit zu anderen bereits

vorhandenen Versicherungen (z.B. Haushaltsversiche-

rungen, Vereinsversicherungen). Nur wenn keine an-

dere Versicherung besteht, springt die Ehrenamtsver-

sicherung ein.

Was ist zu tun, wenn ein Schaden eingetreten ist?

Bitte melden Sie sich in diesem Fall persönlich oder per

Mail beim Gemeindeamt. Wir erledigen dann gemein-

sam mit Ihnen alles Nötige.

Aus gegebenem Anlass und im Sinne eines friedlichen

Miteinanders bitten wir alle HundehalterInnen in Thal

um Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften:

An ö� entlich zugänglichen Orten müssen Hunde 

entweder an der Leine geführt werden oder einen 

Maulkorb tragen. Ausgenommen vom Leinen- und 

Maulkorbzwang sind nur Jagd-, Therapie-, Hüte- und 

Rettungshunde sowie Diensthunde von Militär und 

Exekutive in Ausübung ihrer Aufgaben. Details regelt 

§3b des Steiermärkischen Landessicherheitsgesetzes.

Der Hundekot ist von der Hundehalterin oder dem 

Hundehalter zu beseitigen. Durch die ordnungsge-

mäße Entsorgung des Hundekots wird auch die Ver-

breitung von Parasiten verhindert.
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Förderung der Ausbildung zur 
Tagesmutter/zum Tagesvater

Die Marktgemeinde Thal fördert die Ausbildung zur 

Tagesmutter/zum Tagesvater bei einem der vom Land

Steiermark anerkannten Ausbildungsträger wie folgt:

• vollständige Erstattung der Ausbildungskosten 

nach Abschluss der Ausbildung

• Zuschuss für nötige Umbaumaßnahmen im Haus-

halt bis max. € 5.000,-

Voraussetzung für den Erhalt der Förderung ist die 

schriftliche Verp� ichtung, mindestens fünf Jahre lang 

als Tagesmutter/Tagesvater im Gemeindegebiet von 

Thal zu arbeiten. Die Unterstützung wird unabhängig 

von eventuellen Förderungen durch Land oder Ausbil-

dungsträger gewährt.

Für Fragen zu diesem Thema steht Ihnen das Team des

Bürgerservice im Gemeindeamt gerne zur Verfügung.

Ausbildungslehrgang:
Tagesmutter/Tagesvater/Kinder-
betreuerIn

Der nächste Ausbildungslehrgang der Tagesmütter 

Graz-Steiermark zur Tagesmutter/zum Tagesvater und 

KinderbetreuerIn � ndet in Graz 

vom 14. September 2023 bis Ende April 2024

statt (Mo/Di/Mi/Fr 8.30–13.20 Uhr, Do 8.30–15.30 Uhr).

Die Ausbildung besteht aus 317 Unterrichtseinheiten 

und 160 Stunden Praktikum in Kinderbetreuungsein-

richtungen, davon 80 Stunden in einem Kindergarten 

und bei zwei unterschiedlichen Tagesmüttern/-vätern. 

Details zu den Ausbildungsinhalten � nden Sie auf 

tagesmuetter-co.at/karriere.

Aufnahmekriterien:

• Volljährigkeit und volle Handlungsfähigkeit

• Matura und/oder abgeschlossene Berufsausbil-

dung

• sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache

• Unbescholtenheit

• keine Erziehungshilfe bei leiblichen oder Adoptiv-

kindern

Das Auswahlseminar � ndet am 27. Juni 2023 statt.

Gesamtkosten: € 1.950,- (inkl. Unterlagen, Praktika, 

Prüfungsgebühren)

Mit Ihrem Abschlusszeugnis können Sie sowohl als 

Tagesmutter/Tagesvater (im eigenen Haushalt oder in 

einem Betrieb) als auch als KinderbetreuerIn in einem

Kindergarten arbeiten. Sollten Sie sich nach der Ausbil-

dung für eine Anstellung bei den Tagesmüttern Graz-

Steiermark entscheiden, refundieren wir Ihnen nach 

einem Jahr € 600,- der Ausbildungskosten.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 

Petra Macher, T. 0316 67 14 60-16

p.macher@tagesmuetter.co.at

Tagesmütter Graz Steiermark

Online-Infoveranstaltung:

Donnerstag, 20. April 2023, 9.00 – 10.00 Uhr

Donnerstag, 27. April 2023, 9.00 – 10.00 Uhr

Anmeldung: ausbildung@tagesmuetter.co.at. 

Im Anschluss erhalten Sie den Zoomlink.


